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Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch zum 
Schutz von Unmündigen geändert wird, Stellungnahme BKA-Frauensektion 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Manquet, 

 

die Frauensektion im Bundeskanzleramt dankt für die Übermittlung des im Betreff 

genannten Gesetzesentwurfs und erlaubt sich, dazu Stellung zu nehmen wie 

folgt: 

 

Die Einführung von Mindeststrafen bei Gewalttaten gegen Unmündige wird 

grundsätzlich befürwortet. Jedoch wird die gewählte Altersgrenze der davon 

umfassten Opfer als zu niedrig erachtet, und eine Ausweitung auf alle 

minderjährigen Opfer angeregt. Weiters erscheint auch eine Anhebung der 

Obergrenzen prüfenswert. 

 

Das Regierungsprogramm sieht nämlich die Überprüfung des gesamten 

materiellen Strafrechts vor, unter anderem auch die Stimmigkeit des Systems der 

Strafrahmen unter besonderer Berücksichtigung von Gewalttaten. Es ist daher 

bedauerlich, dass der vorliegende Entwurf eine solche Gesamtanalyse und -

reform vermissen lässt.  

 

Eine solche Gesamtprüfung sollte aus frauenpolitischer Sicht jedenfalls auch 

folgende Punkte umfassen: 
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 den Änderungsbedarf im Zusammenhang mit der EU-Richtlinie gegen den 

Menschenhandel sowie mit dem Übereinkommen des Europarats zur 

Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 

Gewalt, 

 insbesondere auch die bereits in der Vergangenheit angeregte 

Berücksichtigung der Eigenschaft als nahe/r Angehörige/r als 

Erschwernisgrund, wie dies auch nunmehr in Artikel 46 der genannten 

Konvention vorgesehen ist, 

 und die Regelungen der sexuellen Belästigung - hierzu wurde bereits ein 

Vorschlag übermittelt - sowie der Strafhöhen und der Tatbestände der 

Sexualdelikte insgesamt (vergleiche dazu Artikel 36 der Istanbul-Konvention). 

 

Darüber hinaus erscheint aber auch die verstärkte Sensibilisierung von 

RichterInnen im Bereich der Gewaltdelikte, insbesondere im Bezug auf häusliche 

und sexualisierte Gewalt, von besonderer Wichtigkeit. Denn immer wieder lassen 

umstrittene Urteilsfindungen mangelnde Kenntnisse über Gewaltdynamiken auf 

Seiten des Richters/der Richterin erkennen. 

 

Überdies wird auf die bereits ergangene Stellungnahme zum 

Begutachtungsentwurf betreffend die §§ 64 (1) Z 4a,  208a und 215a (do. GZ 

BMJ-S318.010/0001-IV 1/2010) verwiesen. 

 
 
 

30. September 2011 
Für die Bundesministerin: 

LASSER 
 
 
 
Elektronisch gefertigt
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